
Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
08

6 
18

6
A

1
*EP004086186A1*

(11) EP 4 086 186 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
09.11.2022 Patentblatt 2022/45

(21) Anmeldenummer: 22164783.7

(22) Anmeldetag: 28.03.2022

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
B65D 30/08 (2006.01) B65D 30/14 (2006.01)

B65D 30/18 (2006.01) B65D 30/24 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
B65D 31/08; B65D 31/02; B65D 31/142 

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 04.05.2021 DE 202021102384 U

(71) Anmelder: dy-pack Verpackungen Gustav 
Dyckerhoff GmbH
57482 Wenden-Gerlingen (DE)

(72) Erfinder:  
• Braun, Andreas

51597 Morsbach (DE)
• Stamm, Jens

57489 Drolshagen (DE)
• Diener, Alexander

57489 Drolshagen (DE)
• Merschmann, Michael

58566 Kierspe (DE)

(74) Vertreter: Kirchner, Veit
Lorenz Seidler Gossel 
Rechtsanwälte Patentanwälte 
Partnerschaft mbB 
Widenmayerstraße 23
80538 München (DE)

(54) SACK FÜR SCHÜTTGUT

(57) Sack (10) für Schüttgut aus Papier und/oder an-
derem flächigen Material, mit mindestens einem in
Kreuz- oder Blockbodenfaltweise gebildeten Boden (20),
wobei die Bodenfaltung zwei Seitenklappen (25, 26) auf-
weist, die zur Bodenbildung um in Bodenlängsrichtung

verlaufende Seitenfalzlinien geklappt sind, wobei die Sei-
tenklappen im zugeklappten Zustand eine Überlappung
ausbilden, wobei die Breite der Überlappung maximal 10
Millimeter, vorzugsweise maximal 6 Millimeter und weiter
vorzugsweise maximal 4 Millimeter beträgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sack für Schüttgut
wie z. B. Zement, Granulat oder andere pulverförmige
oder feinkörnige Baustoffe, Chemikalien oder Lebens-
mittel mit mindestens einem Kreuz- oder Blockboden.
[0002] Derartige Säcke sind typischerweise aus einem
flächigen bzw. bahnförmigen Material, vorzugsweise Pa-
pier und/oder Kunststoff gebildet. Sie werden insbeson-
dere für die Verpackung und den Vertrieb von pulverför-
migem oder feinkörnigem Schüttgut eingesetzt. Übliche
Größen sind 5 kg, 10 kg und 25 kg.
[0003] Zur Herstellung derartiger Säcke werden in be-
kannter Weise ein- oder mehrlagige Materialbahnen aus
flächigem Material, z. B. Papier- und/oder Folienbahnen,
in einer sog. Schlauchmaschine zu einem Endlos-
schlauch geformt und in Schlauchstücke geeigneter Län-
ge vereinzelt, aus denen schließlich der Sack gebildet
wird, z.B. mittels einer Kreuz- oder Blockbodenfaltung.
Gegen Ende des Sackherstellungsprozesses wird die
Bodenfaltung in der Regel durch eine geeignete Verkle-
bung fixiert. Dazu werden häufig die Seitenklappen der
Bodenfaltung nacheinander zugeklappt und im Bereich
einer vergleichsweise breiten Überlappung miteinander
verklebt.
[0004] Bekannt sind einerseits sog. offene Kreuz- oder
Blockbodensäcke, die einen Kreuz- oder Blockboden als
Standboden aufweisen und für die Befüllung des Sackes
oben offen sind und erst nach der Befüllung geschlossen,
z. B. vernäht und/oder zugeklebt, werden. Bekannt sind
des Weiteren sogenannte Ventilsäcke, mit zwei gegen-
überliegenden Kreuz- oder Blockböden, von denen einer
als Standboden ausgebildet ist, und der andere als ge-
genüberliegender Ventilboden, in den ein Ventilschlauch
zur Befüllung des Sackes eingesetzt ist, der nach der
Befüllung verschlossen wird, z. B. durch Verschweißung.
[0005] Figur 1 zeigt das Zulegen eines Kreuzbodens
gemäß Stand der Technik. Bei der vorbekannten Kreuz-
oder Blockbodenfaltung werden typischerweise zuletzt
die Seitenklappen nacheinander zugeklappt. Dabei wei-
sen die beiden Seitenklappen im zugeklappten Zustand
üblicherweise eine vergleichsweise breite Überlappung
auf, in deren Bereich sich zur Fixierung der Bodenfaltung
eine Verklebung befindet.
[0006] Für die gegenseitige Verklebung der Seiten-
klappen wird eine hinreichend breite Überlappung benö-
tigt. Bei vorbekannten Säcken reicht die Breite der Über-
lappung bis hin zu 2,5 - 5 Zentimeter. Dies erfordert hin-
reichend breite Seitenklappen, was mit einem entspre-
chenden Materialaufwand verbunden ist. Da die gat-
tungsgemäßen Säcke in großen Stückzahlen produziert
und vertrieben werden, können bereits kleinere Materi-
aleinsparungen zu relevanten Kostenvorteilen führen.
Vorbekannt sind auch Säcke, bei denen zwischen den
zugelegten Seitenklappen ein Spalt verbleibt, so dass
die zugelegten Seitenklappen nicht überlappen. Bei der-
artigen Säcken ist aber ein hinreichender Schutz des
Füllguts im Bodenbereich häufig nicht gewährleistet, ins-

besondere bei mehrlagigen Säcken mit einer Folien-
bzw. Sperrschichtlage. Zudem ist der Sackboden im Be-
reich des Spalts weniger stabil.
[0007] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, einen Sack vorzuschlagen, bei dem
im Bodenbereich Material eingespart werden kann, wo-
bei ein guter Schutz des Füllguts und hinreichende Fes-
tigkeit auch im Bodenbereich gewährleistet sein soll.
[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst
durch einen Sack mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un-
teransprüche.
[0009] Die erfindungsgemäßen Säcke sind aus einem
ein- oder mehrlagigen bahnförmigen Material, insbeson-
dere Papier und / oder anderem flächigen Material, ge-
bildet und weisen mindestens einen in Kreuz- der Block-
bodenfaltweise gebildeten Boden auf. An den beiden En-
den der Bodenlängsachse befinden sich die Eckein-
schläge der Bodenfaltung, und im Wesentlichen parallel
zur Bodenlängsachse verlaufen die Seitenklappen der
Bodenfaltung, die beim Zulegen des Bodens um die Sei-
tenfalzlinien der Bodenfaltung zugeklappt werden. Die
zugeklappten Seitenklappen weisen eine Überlappung
auf. Erfindungsgemäß beträgt die Breite der Überlap-
pung maximal 10 Millimeter, vorzugsweise maximal 6
Millimeter und weiter vorzugsweise maximal 4 Millimeter.
[0010] Mit diesen Überlappungsbreiten wird die Breite
der Überlappung deutlich unter das Maß reduziert, das
üblicher Weise für eine gegenseitige Verklebung der Sei-
tenklappen auf gängigen Sackherstellungsmaschinen
erforderlich ist. Durch die Reduzierung der Überlap-
pungsbreite gegenüber vorbekannten Säcken wird eine
signifikante Materialeinsparung erreicht, was auch die
Umweltfreundlichkeit der Säcke erhöht, insbesondere
wenn diese Materiallagen aus Kunststoff oder anderen
weniger umweltfreundlichen Materialien umfassen. Die
Länge des Schlauchstücks, aus dem der Sack hergestellt
wird, kann bei gleichem Füllvolumen des Sacks im Ver-
gleich zu vorbekannten Säcken mit verklebter Überlap-
pung deutlich reduziert werden. Gleichzeitig ist durch das
Vorhandensein einer schmalen Überlappung weiterhin
ein hinreichender Schutz des Füllguts gewährleistet, weil
ein Spalt zwischen den zugeklappten Seitenklappen ver-
mieden wird. Bevorzugt sind die Seitenklappen im Be-
reich ihrer Überlappung nicht miteinander verklebt. Die
Fixierung der Bodenfaltung kann auf beliebige andere
Weise erfolgen, als durch Verklebung der Überlappung
der Seitenklappen, z.B. durch Aufkleben eines Deckblat-
tes.
[0011] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die
Überlappung der Seitenklappen mindestens 1 Millimeter,
vorzugsweise mindestens 2 Millimeter, weiter vorzugs-
weise mindestens 4 Millimeter und weiter vorzugsweise
mindestens 6 Millimeter beträgt. Durch die Mindestbreite
der Überlappung ist ein guter Schutz des Füllguts und
eine gute Festigkeit des Sackbodens besser gewährleis-
tet.
[0012] In einer bevorzugte Ausgestaltung ist ein Boden
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des Sacks als Ventilboden ausgebildet, in den ein Ventil
zum Befüllen des Sacks eingearbeitet ist. Vorteilhafter-
weise ist das Ventil als Ventilschlauch ausgebildet, wel-
cher im Bereich eines Eckeinschlages der Bodenfaltung
eingesetzt ist. Besonders vorteilhaft reicht das innere En-
de des Ventilschlauches im Wesentlichen nur bis zur In-
nenkante des Eckeinschlages oder bis kurz vor die In-
nenkante des Eckeinschlages. Durch die geringere
Überlappung der Seitenklappen bzw. die reduzierte Län-
ge des Schlauchstücks, aus dem der Sack gebildet wird,
beanspruchen auch die Eckeinschläge weniger Material.
Insbesondere haben die Eckeinschläge in Richtung der
Bodenlängsachse eine geringere Breite, d. h. die Eck-
einschläge reichen von den Enden der Bodenlängsach-
se weniger weit in Richtung Mitte des Bodens. Diese Brei-
te des Eckeinschlags muss bei Ventilsäcken typischer-
weise durch den Ventilschlauch überwunden werden,
damit das Füllgut möglichst problemlos in den Sack ein-
gebracht werden kann. Durch die weniger breiten Eck-
einschläge wird bei den erfindungsgemäßen Säcken der
durch den Ventilschlauch zu überwindende Weg kürzer,
so dass Ventilmaterial eingespart werden kann. Der Ven-
tilschlauch ist häufig aus vergleichsweise teurem Mate-
rial gebildet, z. B. aus einem Thermomaterial, um das
Ventil nach Befüllen des Sackes verschweißen zu kön-
nen. Die erfindungsgemäße Verkürzung des Ventil-
schlauches ist daher mit signifikanten Material- und Kos-
teneinsparungen verbunden. Dementsprechend ist die
erfindungsgemäße Bodengestaltung bei einem Ventilbo-
den besonders vorteilhaft. Vorteilhafterweise ist die Ver-
kürzung des Ventilschlauches derart ausgebildet, dass
das innere Ende des Ventilschlauchs ein gekürzt ist ge-
genüber der Innenkante des Eckeinschlages, wobei die-
se Einkürzung vorzugsweise 3 mm, weiter vorzugsweise
6 mm und noch weiter vorzugsweise 1 cm beträgt.
[0013] Ein Ventil kann als vorgefertigter, geschlosse-
ner Ventilschlauch in die noch offene Bodenfaltung ein-
gesetzt werden. Alternativ ist es auch möglich, zur Bil-
dung des Ventils einen sogenannten Ventilzettel in die
noch offene Bodenfaltung einzulegen, so dass der Ven-
tilzettel durch das Zulegen der Seitenklappen zu einem
Schlauch geformt wird. Bei dieser Ausgestaltung ist eine
Materialeinsparung auch dadurch möglich, dass der
Ventilzettel quer zur Bodenlängsachse weniger breit
ausgebildet werden kann.
[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Sack zwei gegenüberliegende Böden auf, die erfin-
dungsgemäß ausgestaltet sind. Zwischen diesen beiden
Böden erstreckt die Seitenwandung des Sackes. Durch
die erfindungsgemäße Ausgestaltung beider Böden mit
geringer Überlappung der Seitenklappen kann bei bei-
den Böden erfindungsgemäß eine Materialersparnis er-
zielt werden. Besonders vorteilhaft ist einer der beiden
Böden als Ventilboden ausgebildet, und der andere als
Standboden.
[0015] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung ist
der Sack als offener Kreuz- oder Blockbodensack aus-
gebildet, der über eine dem Boden gegenüberliegende

Öffnung befüllt wird.
[0016] Der erfindungsgemäße Sack kann einlagig aus-
gebildet sein. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Sack als mehrlagiger Sack ausgebildet, wobei die Mate-
riallagen vorzugsweise aus Papier und / oder beschich-
tetem Papier und / oder Kunststoff bestehen. Bei mehr-
lagigen Säcken wirkt sich die Materialersparnis bei der
Bodenbildung besonders vorteilhaft aus.
[0017] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung ist
der Sack dreilagig ausgebildet, wobei die innerste und
die äußerst Materiallage aus Papier oder aus beschich-
tetem Papier gebildet sind, und die zwischen die Mate-
riallage aus Kunststoff besteht. Damit kann in Bereich
des ganzen Sackes, einschließlich des Bodenbereichs,
ein besonders guter Produktschutz bei gleichzeitig gro-
ßer Festigkeit des Sackes erreicht werden.
[0018] Vorteilhafterweise ist der Sack aus kompostier-
baren und / oder recyclingfähigen Materialen gebildet,
insbesondere aus Papier und / oder beschichtetem Pa-
pier.
[0019] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung ist
mindestens einer der Böden mit einem Innenriegel und
/ oder einem Deckblatt versehen. Ein Innenriegel wird in
bekannter Weise in die noch offene Bodenfaltung einge-
klebt. Mit einem Deckblatt werden die zugeklappten Sei-
tenklappen der Bodenfaltung überklebt. Mit dem Innen-
riegel und / oder mit dem Deckblatt kann der Schutz des
Füllguts im Bodenbereich erhöht und / oder die Boden-
faltung fixiert werden. Bei Säcken mit zwei Böden können
Innenriegel und / oder Deckblatt bei einem oder bei bei-
den Böden vorhanden sein. Bei Böden mit Innenriegel
kann auch eine Öffnungshilfe, vorzugsweise ein
Aufreißfaden, in einen Boden, vorzugsweise im Stand-
boden, vorgesehen sein.
[0020] In einer bevorzugten Ausgestaltung können In-
nenriegel und / oder das Deckblatt aus Papier, insbeson-
dere einfachem und/oder weniger widerstandsfähigem
Papier bestehen, da aufgrund der Überlappung der Sei-
tenklappen für einen guten Schutz des Füllgutes gesorgt
ist. In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung besteht
der Innenriegel und / oder das Deckblatt aus einem PE-
beschichteten Papier und / oder einer Folie. Dadurch
kann ein noch besserer Füllgutschutz erreicht werden.
[0021] Eine andere vorteilhafte Ausgestaltung ist der
Verzicht auf einen Innenriegel und die Aufklebung eines
Deckblattes im Wesentlichen über den gesamten Boden,
wodurch die Bodenfaltung gut fixiert und das Füllgut gut
geschützt werden kann.
[0022] In einer anderen bevorzugten Ausgestaltung
weist das Schlauchstück, aus dem der Sack gebildet ist,
an mindestens einem, vorzugsweise an beiden Enden
einen Glattschnitt auf, bei dem die zur Schlauchrichtung
senkrechte Schnittlinie an den Enden des Schlauch-
stücks einen stufenlosen Verlauf hat. Ein solcher Glatt-
schnitt erlaubt in fertigungstechnisch einfacher Weise,
dass neben den Seitenklappen auch bei den Eckein-
schlägen der Bodenfaltung eine entsprechende Materi-
alersparnis erreicht wird.
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[0023] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der nachstehenden Figuren näher erläutert. Da-
bei zeigen:

Fig. 1: Einen Sack mit aufgeklapptem Kreuzboden
gemäß Stand der Technik

Fig. 2: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes

Fig. 3: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit Innenriegel

Fig. 4: Das Zulegen des Kreuzbodens eines erfin-
dungsgemäßen Sackes

Fig. 5: Den zugelegten Kreuzboden eines erfin-
dungsgemäßen Sackes

Fig. 6: Den zugelegten Kreuzboden, mit einem
Deckblatt überklebt

Fig. 7: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit Ventil

Fig. 7a: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit einem Ventilschlauch,
der bis zur Innenkante des Eckeinschlages
reicht

Fig. 7b: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit einem Ventilschlauch,
der nicht bis zur Innenkante des Eckeinschla-
ges reicht

Fig. 8: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit eingelegtem Ventilzet-
tel

Fig. 8a: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit eingelegtem Ventilzet-
tel, der bis zur Innenkante des Eckeinschla-
ges reicht

Fig. 8b: Den offenen Kreuzboden eines erfindungs-
gemäßen Sackes mit eingelegtem Ventilzet-
tel, der nicht bis zur Innenkante des Eckein-
schlages reicht

Fig. 9: Einen Papierbahnabschnitt für die Herstel-
lung eines erfindungsgemäßen Sackes

[0024] Figur 1 zeigt einen Sack 1 mit aufgeklapptem
Kreuzboden 3 gemäß Stand der Technik. Zum Schließen
des Bodens wird zunächst die vordere Seitenklappe 8
eingeklappt und dann die hintere Seitenklappe 7 darauf
geklappt, und in ihrem Überlappungsbereich werden die
beiden Seitenklappen mit dem Klebstoffstreifen 9 ver-
klebt. Gängige Sackherstellungsmaschinen benötigen
eine vergleichsweise breite Überlappung, um einen
Klebstoffstreifen in praktikabler Weise anbringen zu kön-
nen.
[0025] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Sack
10 mit offenem Kreuzboden 20. Durch die Bodenlängs-
achse 21 wird der Boden 20 in zwei Hälften geteilt. Cha-
rakteristisch für die Kreuzbodenfaltung sind die Eckein-
schläge 22 und 23 sowie die Seitenklappen 25 und 26,
die zum Zulegen des Bodens 20 um die Seitenfalzlinien
28 und 29 zugeklappt werden. Vom Boden 20 nach unten
erstreckt sich die Seitenwandung 16 des Sackes.

[0026] In Figur 3 ist in den offenen Kreuzboden 20 ein
Innenriegel 40 eingelegt. Der Innenriegel 40 überdeckt
die Innenränder der eingefalteten Eckeinschläge 22 und
23 und reicht von der Bodenlängsachse 21 bis über die
Seitenfalzlinien 28 und 29. Vorteilhafterweise ist der In-
nenriegel mit einer Rahmenklebung auf die Innenränder
der Eckeinschläge und die Seitenklappen aufgeklebt.
Damit kann ein guter Schutz des Füllguts erreicht wer-
den.
[0027] Figur 4 zeigt das Zulegen der Seitenklappen 25
und 26 des Kreuzbodens 20 eines erfindungsgemäßen
Sackes 10. In den Boden 20 ist ein Innenriegel 40 ein-
gelegt. Zunächst wird die vordere Seitenklappe 26 zu-
geklappt und dann die hintere Seitenklappe 25 darauf
geklappt.
[0028] Figur 5 zeigt den zugelegten Kreuzboden 20
eines erfindungsgemäßen Sackes 10. Im zugelegten Zu-
stand überlappen sich die Seitenklappen 25 und 26 nur
in geringem Umfang. Die Breite der Überlappung der Sei-
tenklappen ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem
Rand 35 der hinteren Seitenklappe 25 und dem Rand 36
der vorderen Seitenklappe 26. Da die vordere Seiten-
klappe 26 zuerst eingeklappt wird, ist deren Rand 36
durch die danach eingeklappte hintere Seitenklappe 25
verdeckt. Daher ist der Rand 36 der vorderen Seitenklap-
pe 26 gestrichelt dargestellt, und der nicht verdeckte
Rand 35 der hinteren Seitenklappe 25 als durchgezoge-
ne Linie. Erfindungsgemäß beträgt der Abstand zwi-
schen den Ränder 35 und 36 bzw. die Breite der Über-
lappung der Seitenklappen 25 und 26 maximal 10 Milli-
meter. Bevorzugt beträgt die Überlappung maximal 4 Mil-
limeter und weiter vorteilhaft maximal 2 Millimeter.
[0029] Durch die geringere Seitenklappen-Überlap-
pung kann der Sack insgesamt materialsparender aus-
gebildet werden. Aufgrund der geringen Breite der Über-
lappung kann ein Klebestreifen mit den in der Sackher-
stellung gängigen Maschinen nicht geeignet aufgebracht
werden. Es ist daher erfindungsgemäß vorgesehen, die
Bodenfaltung in anderer Weise zu fixieren, als durch ge-
genseitige Verklebung der Seitenklappen im Überlap-
pungsbereich. Beispielsweise kann eine Fixierung der
Bodenfaltung durch Aufkleben eines Deckblatts erfol-
gen. Dies ist in Figur 6 veranschaulicht. Dort ist der zu-
gelegte Kreuzboden 20 mit einem Deckblatt 45 über-
klebt, welches die Bodenfaltung fixiert.
[0030] Figur 7 zeigt eine Variante eines erfindungsge-
mäßen Sackes 10 mit einen noch offenen Kreuzboden
20, in den ein Ventil 50 in Gestalt eines vorgefertigten
Ventilschlauchs eingelegt ist. Durch die schmalere Aus-
bildung der Seitenklappen 25 und 26 sind auch die Eck-
einschläge 22 und 23 in Bodenlängsrichtung schmaler.
Dadurch muss auch der Ventilschlauch 50 nur eine kür-
zere Wegstrecke überwinden, um das Füllgut problemlos
in den Sack einzubringen. So kann auch das Ventil 50
materialsparender hergestellt werden. Figur 7a zeigt ei-
ne Variante, bei der der Ventilschlauch 50 bis zur Innen-
kante 24 des Eckeinschlags 22 reicht. Dadurch kann bei
dieser Variante noch etwas mehr Ventilmaterial einge-
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spart werden, als bei der Variante gemäß Figur 7, bei
der der Ventilschlauch über die Innenkante 24 des Eck-
einschlags 22 hinaussteht. Figur 7b zeigt eine Variante,
bei der der Ventilschlauch 50 an seinem inneren Ende
54 gegenüber der Innenkante 24 des Eckeinschlags 22
eingekürzt ist. Vorzugsweise beträgt diese Einkürzung 3
mm, weiter vorzugsweise 6 mm und noch weiter vorzugs-
weise 1 cm. Durch die Ausgestaltung gemäß Figur 7b
kann noch mehr Ventilmaterial eingespart werden.
[0031] Figur 8 zeigt eine Variante des erfindungsge-
mäßen Sackes 10 mit noch offenem Kreuzboden 20, in
den ein Ventilzettel 52 zur Bildung eines Ventils einge-
legt. Mit dem Zulegen der Seitenklappen 25 und 26 wird
der Ventilzettel 52 zu einem Ventilschlauch geformt. Bei
der Variante gemäß Figur 8 reicht die Innenkante 56 des
Ventilzettels etwas weiter zur Mitte des Sachbodens als
die Innenkante des Eckeinschlages 22. Figur 8a zeigt
eine Variante mit einem Ventilzettel 52, bei dem der Ven-
tilzettel mit seiner Innenkante 56 bis zur Innenkante 24
des Eckeinschlages 22 reicht, so dass Ventilzettel 52
und Eckeinschlag 22 an den Kanten 24 und 56 bündig
miteinander abschließen. Figur 8b zeigt eine Variante,
bei der der Ventilzettel 52 mit seiner Innenkante 56 nicht
bis zur Innenkante 24 des Eckeinschlages 22 reicht, so
dass der Ventilschlauch 52 an seinem inneren Ende 54
gegenüber der Innenkante 24 des Eckeinschlags 22 ein-
gekürzt ist. Besonders vorteilhaft beträgt die Einkürzung
3 mm, weiter vorteilhaft 6 mm und noch weiter vorteilhaft
1 cm. Dadurch kann in dieser Ausgestaltung noch mehr
Ventilmaterial eingespart werden.
[0032] Figur 9 zeigt einen Papierbahnabschnitt 12 zur
Herstellung eines erfindungsgemäßen Sackes an einer
Endlos-Papierrolle 11. Die Faltlinien der Kreuzbodenfal-
tung sind in gestrichelten Linien angedeutet. Die recht-
eckigen Felder 16 bilden die Seitenwandung 16 des Sa-
ckes. Entlang der Schnittlinie 13 und 14 werden die Pa-
pierbahnabschnitte 12 zur Bildung vereinzelter
Schlauchstücke abgeschnitten. Die Schnittlinien 13 und
14 stellen dementsprechend die Schnittlinien der
Schlauchstücke senkrecht zur Schlauchrichtung dar. Fi-
gur 7 zeigt mit einem Glattschnitt gebildete Schnittlinien
13 und 14, die stufenlos senkrecht zur Schlauchrichtung
verlaufen. Bei reduzierter Schlauchstücklänge kann mit
einem Glattschnitt sowohl Material im Bereich der Sei-
tenklappen als auch im Bereich der Eckeinschläge ein-
gespart werden.

Patentansprüche

1. Sack (10) für Schüttgut aus Papier und/oder ande-
rem flächigen Material, mit mindestens einem in
Kreuz- oder Blockbodenfaltweise gebildeten Boden,
wobei die Bodenfaltung zwei Seitenklappen (25, 26)
aufweist, die zur Bodenbildung um in Bodenlängs-
richtung verlaufende Seitenfalzlinien (28, 29) ge-
klappt sind, wobei die Seitenklappen im zugeklapp-
ten Zustand eine Überlappung ausbilden, dadurch

gekennzeichnet, dass die Breite der Überlappung
maximal 10 Millimeter, vorzugsweise maximal 6 Mil-
limeter und weiter vorzugsweise maximal 4 Millime-
ter beträgt.

2. Sack nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Breite der Überlappung mindestens 1 Mil-
limeter, vorzugsweise mindestens 2 Millimeter und
weiter vorzugsweise mindestens 4 Millimeter be-
trägt.

3. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Boden als Ventilboden ausgebildet ist, in
den ein Ventil (50) zum Befüllen des Sacks einge-
arbeitet ist.

4. Sack nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (50, 52) im
Bereich eines Eckeinschlages (22, 23) der Boden-
faltung eingesetzt ist, wobei das innere Ende des
Ventils (54, 56) im Wesentlichen bis zur Innenkante
(24) des Eckeinschlages reicht.

5. Sack nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Ventil (50, 52) im Bereich eines Eckein-
schlages (22, 23) der Bodenfaltung eingesetzt ist,
wobei das innere Ende (54, 56) des Ventils (50, 52)
gegenüber der Innenkante (24) des Eckeinschlages
(22) eingekürzt ist, wobei die Einkürzung vorzugs-
weise 3 mm, weiter vorzugsweise 6 mm und noch
weiter vorzugsweise 1 cm beträgt.

6. Sack nach einem der drei vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil
(50) als Ventilschlauch (50) und/ oder als Ventilzettel
(52) ausgebildet ist.

7. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit zwei einander gegenüberliegenden, gemäß An-
spruch 1 oder 2 ausgebildeten Böden, zwischen de-
nen sich die Seitenwandung (16) des Sacks er-
streckt.

8. Sack nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sack als offener Kreuz- oder
Blockbodensack ausgebildet ist.

9. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sack als mehr-
lagiger Sack ausgebildet ist, wobei die Materiallagen
vorzugsweise aus Papier und/oder beschichtetem
Papier und/oder Kunststoff bestehen.

10. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sack dreilagig
ausgebildet ist, wobei die innerste und die äußerste
Materiallage aus Papier und dazwischenliegende
Materiallage aus Kunststofffolie gebildet sind.
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11. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sack aus kom-
postierbaren und/oder recyclingfähigen Materialien
gebildet ist, insbesondere Papier und/oder be-
schichtetem Papier.

12. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer
der Böden mit einem Innenriegel (40) und/oder ei-
nem Deckblatt (45) versehen ist.

13. Sack nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der Innenriegel un-
beschichtetes Papier, PE-beschichtetes Papier
und/oder Folie umfasst.

14. Sack nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wobei der Sack
aus einem Schlauchstück gebildet ist, welches an
mindestens einem, vorzugsweise beiden Enden (13,
14) einen Glattschnitt aufweist.
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